
Adressänderung

Ziehen Sie innerhalb der Gemeinde oder sogar innerhalb eines Gebäudes um, ist eine

Adressänderung beim Einwohneramt innert 14 Tagen vorzunehmen. Die Meldung kann persönlich

oder elektronisch via eUmzug ( www.eumzug.swiss / www.eportal.sg.ch ) erfolgen. Der neue

Mitvertrag ist vorzulegen.

Merkblätter:

Was ist zu tun bei einer Adressänderung innerhalb der Gemeinde

Zuständige Abteilung:

Front-Office

http://www.eumzug.swiss/
http://www.eportal.sg.ch/
https://www.oberbueren.ch/public/upload/assets/4735/Was%20ist%20zu%20tun%20bei%20einer%20Adress%C3%A4nderung%20innerhalb%20der%20Gemeinde.pdf?fp=1
https://www.oberbueren.ch/verwaltung/abteilungen/front-office.html/77/unit/1

